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Neues aus der Rechtsprechung 

BAG konkretisiert Pflicht zur Einschaltung der 

Arbeitsagentur bei Stellenbesetzung 

Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 27. März 2025, Az. 8 AZR 123/24) 

hat klargestellt: Arbeitgeber müssen vor der Besetzung einer freien Stelle 

der Agentur für Arbeit ausdrücklich einen Vermittlungsauftrag erteilen. 

Eine bloße Veröffentlichung in der Jobbörse genügt nicht. Unterbleibt dies, 

kann eine Vermutung für eine Benachteiligung schwerbehinderter Bewerber 

entstehen – mit erheblichen Haftungsrisiken nach dem AGG. 

Sachverhalt 

Ein schwerbehinderter Bewerber hatte sich auf eine IT-Stelle bewor-

ben. Der private Arbeitgeber hatte die Position online – auch in der 

Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit – ausgeschrieben, jedoch kei-

nen formellen Vermittlungsauftrag erteilt. Noch am selben Tag, be-

vor die Bewerbung des Klägers einging, entschied der zuständige Di-

visionsleiter über die Einstellung eines anderen Bewerbers. Der Klä-

ger verlangte daraufhin eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG 

wegen Diskriminierung aufgrund seiner Schwerbehinderung. 

Entscheidung 

Im Ergebnis scheiterte der Kläger mit seinem Begehren, aber das 

BAG stellte zuvor fest, dass der fehlende Vermittlungsauftrag an die 

Agentur für Arbeit nach § 164 Abs. 1 SGB IX ein Indiz für eine Dis-

kriminierung des abgelehnten Bewerbers aufgrund seiner Schwerbe-

hinderung ist. Dabei reicht es aus, dass der abgelehnte Bewerber die 

fehlende Meldung an die Agentur für Arbeit behauptet. Dieses Indiz 

führt wiederum zur Beweislastumkehr nach § 22 AGG: Dann muss 

der Arbeitgeber darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass die Ab-

lehnung des Bewerbers nicht auf dem Merkmal der Behinderung be-

ruhte. An diese Darlegung stellt das BAG hohe Anforderungen. Der 

Arbeitgeber muss im Streitfall nachvollziehbar und detailliert doku-

mentieren können, nach welchen konkreten Kriterien entschieden 

und wie der Auswahlprozess tatsächlich abgelaufen ist. Im entschie-

denen Fall hatte der beklagte Arbeitgeber Glück. Er konnte sich ent-

lasten, weil er beweisen konnte, dass die Einstellungsentscheidung 
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bereits getroffen war, bevor die Bewerbung des schwerbehinderten 

Bewerbers überhaupt einging. Der Auswahlprozess war zu diesem 

Zeitpunkt faktisch abgeschlossen, sodass eine Benachteiligung aus-

scheidet. 

Praxistipp 

Arbeitgeber – auch private – müssen der Agentur für Arbeit aus-

drücklich einen Vermittlungsauftrag erteilen, bevor sie eine Stelle be-

setzen, § 164 Abs. 1 SGB IX. Nach der aktuellen Entscheidung des 

BAG und den damit verbundenen Haftungsrisiken nach AGG-Recht 

kann es sich lohnen, zu prüfen, ob dieser Vermittlungsauftrag als fes-

ter Bestandteil des Stellenbesetzungsprozesses eingeführt werden 

sollte. 

Unabhängig davon sollten Auswahlentscheidungen und -kriterien 

stets sorgfältig dokumentiert werden, um im Streitfall eine Diskrimi-

nierungsvermutung wirksam widerlegen zu können. Gut zu wissen: 

Die Verpflichtung aus § 164 SGB IX gilt nicht für Geschäftsführer 

und sonstige Organmitglieder von juristischen Personen. 
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